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Planung und Bau

Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ (Gemarkung Geldersheim)
Bekanntmachung über die Beteiligung der Öff entlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“

Bekanntachung vom 22.06.2926 Nr. 32-4104-1-2 

I.

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks hat in seiner Sitzung vom 18.06.2026 
die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen behandelt und abgewogen. Der Zweckverband hat zudem 
beschlossen, dass auf dieser Grundlage die öff entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden sollen.

Nachfolgend wird die öff entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 25 Abs. 2 der Verbandssat-
zung öff entlich bekanntgemacht.

Würzburg, 22.06.2026
Regierung von Unterfranken

Roman Zirngibl
Abteilungsdirektor

II.

Der Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks“ hat in der Sitzung vom 02.10.2025 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die 
Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ beschlossen. 

Am 12.01.2026 hat der Zweckverband den Vorentwurf des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“, i.d.F. vom 
19.12.2025 gebilligt und die frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Die frühzeitige Beteiligung der Öff entlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB, mit öff entlicher Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf 
des Bebauungsplanes „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“, i.d.F. vom 19.12.2025, hat in der Zeit vom 26.01.2026 bis ein-
schließlich 27.02.2026 stattgefunden. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte mit Schreiben 
vom 23.01.2026 mit Frist zur Stellungnahme bis 27.02.2026.

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden im Rahmen der Sitzung des Zweckverbandes Interkommunaler Gewerbepark Conn Bar-
racks vom 18.06.2026 durch den Zweckverband behandelt und abgewogen.

Das Ergebnis der Abwägung wurde in die Entwurfsfassung des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ einge-
arbeitet. Der Entwurf des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ mit Begründung wurde in der Fassung vom 
11.06.2026 einschließlich der folgenden Anlagen gebilligt:

• Anlage 1: Umweltbericht (BAURCONSULT, vom 11.06.2026)

• Anlage 2: Verkehrsuntersuchung (BERNARD Gruppe, vom 29.01.2026)

• Anlage 3.1: Schalltechnische Untersuchungen - Verkehrslärm (GICON, vom 21.05.2026)

• Anlage 3.2: Schalltechnische Untersuchungen - Schalltechnische Voruntersuchung zur Geräuschkontingentierung nach DIN 45691
(GICON, vom 19.05.2026)

• Anlage 3.3: Schalltechnische Untersuchungen - Geräuschkontingentierung nach DIN 45691(GICON, vom 21.05.2026)

• Anlage 4: Artenschutzfachliche Zusammenfassung - Conn Baracks – Teilbereich „Blue Swan” - Aktueller Stand und Zwischenergeb-

Nichtamtlicher Teil

Buchbesprechungen ..........................................................................143
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nisse der faunistischen Erhebungen (Begehungsstand 20.05.2026) (Planungsbüro Glanz, vom 08.06.2026)

• Anlage 5: Ermittlung angemessener Sicherheitsabstände zwischen dem zukünftigen Betriebsbereich Rechenzentrum Schweinfurt 
und benachbarten schutzbedürftigen Objekten und Gebieten (Leitfaden KAS-18) im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewer-
bepark Conn Barracks „Blue Swan“ (GICON, vom 10.06.2026)

Weiter hat der Zweckverband beschlossen, dass auf dieser Grundlage die öff entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öff entlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt 
werden sollen.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung

Am 6. Dezember 2013 haben die Gemeinden Geldersheim und Niederwerrn sowie Stadt Schweinfurt und der Landkreis Schweinfurt 
die Satzung über den kommunalen Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks“ unterzeichnet. Die Fläche des 
zukünftigen Gewerbeparks umfasst die ehemalige US-Liegenschaft der „Conn Barracks“. 

Mit der Gründung des kommunalen Zweckverbands sollen die hoheitlichen Aufgaben insbesondere im Bereich der Bauleitplanung und 
Erschließung sowie der Wirtschaftsförderung bei der Konversion des ehemaligen Kasernenareals in einen interkommunalen Gewerbe-
park gebündelt werden. Ziel der Konversion ist die gewerbliche Nachnutzung des Areals zur nachhaltigen Sicherung und Weiterent-
wicklung des Industriestandortes Schweinfurt. 

Das gesamte Areal der „Conn Barracks“ umfasst eine Fläche von etwa 200 ha. Die künftige Entwicklung des interkommunalen Ge-
werbeparks soll in Abschnitten erfolgen. Für den 1. Erschließungsabschnitt beabsichtigt ein Investor die Errichtung eines Datacenters.

Ziel und Zweck der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ in der Gemeinde 
Geldersheim ist demnach die Schaff ung der baurechtlichen Grundlagen für die Entwicklung des 1. Erschließungsabschnittes des „In-
terkommunalen Gewerbeparks Conn Barracks“.

Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ wurde im Zuge der Erstellung der Entwurfs-
fassung, gegenüber dem Stand des Vorentwurfes geringfügig auf insgesamt rd. 18 ha vergrößert und umfasst somit die nachfolgenden 
Grundstücke (Flurstücke) der Gemarkung Geldersheim:

1052 (teilweise), 1053 (teilweise), 1073/3 (teilweise), 1118 (teilweise), 1119 (teilweise), 1120 (teilweise), 1172/2 (teilweise), 1197/2 
(teilweise), 1198/3 (teilweise), 1251 (teilweise), 1252 (teilweise), 1253 (teilweise), 1254 (teilweise), 1255 (teilweise), 1256 (teilwei-
se), 1257 (teilweise), 1258 (teilweise), 1259 (teilweise), 1260 (teilweise), 1261 (teilweise), 1262/2 (teilweise), 1285 (teilweise), 1286 
(teilweise), 1287 (teilweise), 1288 (teilweise), 1326/3 (teilweise), 1326/4 (teilweise), 1326/5 (teilweise), 1326/6 (teilweise), 1344 (teil-
weise), 1345 (teilweise), 1346 (teilweise), 1347 (teilweise), 1348/2 (teilweise), 1355 (teilweise), 1356 (teilweise), 1357, 1358, 1359, 
1360, 1364 (teilweise), 1365 (teilweise), 1366 (teilweise), 1410/2 (teilweise), 1411 (teilweise), 1412 (teilweise), 1413 (teilweise), 1415 
(teilweise), 1416 (teilweise), 1417/2 (teilweise), 1419 (teilweise), 1476 (teilweise) und 5132.

Die Grundstücke befi nden sich im Eigentum des Zweckverbands „Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks“.

Abb. 1: Übersicht der Flurstücke im Geltungsbereich - Rot Geltungsbereich Bebauungsplan „Gewerbepark Conn Barracks - 
Blue Swan“ (Kataster: Bayerische Vermessungsverwaltung)
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Abb. 2: Auszug aus dem Entwurf des Bebauungsplanes „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ (i.d.F. vom 11.06.2026)

Öff entliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

Der Entwurf des Bebauungsplans „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ mit Begründung (i.d.F. Fassung vom 11.06.2026), ein-
schließlich der folgenden Anlagen

• Anlage 1: Umweltbericht (BAURCONSULT, vom 11.06.2026) 

• Anlage 2: Verkehrsuntersuchung (BERNARD Gruppe, vom 29.01.2026)

• Anlage 3.1: Schalltechnische Untersuchungen - Verkehrslärm (GICON, vom 21.05.2026)

• Anlage 3.2: Schalltechnische Untersuchungen - Schalltechnische Voruntersuchung zur Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 
(GICON, vom 19.05.2026)

• Anlage 3.3: Schalltechnische Untersuchungen - Geräuschkontingentierung nach DIN 45691 (GICON, vom 21.05.2026)

• Anlage 4: Artenschutzfachliche Zusammenfassung - Conn Baracks – Teilbereich „Blue Swan” - Aktueller Stand und Zwischenergeb-
nisse der faunistischen Erhebungen (Begehungsstand 20.05.2026) (Planungsbüro Glanz, vom 08.06.2026)

• Anlage 5: Ermittlung angemessener Sicherheitsabstände zwischen dem zukünftigen Betriebsbereich Rechenzentrum Schweinfurt 
und benachbarten schutzbedürftigen Objekten und Gebieten (Leitfaden KAS-18) im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewer-
bepark Conn Barracks „Blue Swan“ (GICON, vom 10.06.2026)

liegen nun gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zusammen in der Zeit vom 29.06.2026 bis einschließlich 31.07.2026 öff entlich aus.

Die Planunterlagen können auf der Internetseite des Zweckverband „Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks“ unter der Adres-
se: 

https://www.landkreis-schweinfurt.de/bebauungsplan-conn-barracks

abgerufen werden. 

Zusätzlich können die Planunterlagen leicht zugänglich am Sitz der Geschäftsstelle des Zweckverbands im Landratsamt Schweinfurt, 
Zimmer 46 (EG), Anschrift: Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, während der folgenden Zeiten

Montag  08:00 Uhr - 13:00 Uhr
Dienstag  09:00 Uhr - 16:00 Uhr
Mittwoch  08:00 Uhr - 13:00 Uhr
Donnerstag  08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Freitag  08:00 Uhr - 12:00 Uhr

eingesehen werden.

Die öff entliche Auslegung erfolgt zusätzlich auch in den Gemeinden Geldersheim und Niederwerrn, welche Mitgliedsgemeinden des 
Zweckverbandes sind, jeweils in den Rathäusern während der üblichen Öff nungszeiten. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben werden. Diese sollen elektronisch via E-Mail an 
connbarracks@lrasw.de abgegeben werden. Zusätzlich können bei Bedarf die Stellungnahmen während der Auslegungsfrist auch auf 
anderem Weg abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan „Gewerbepark Conn Barracks - Blue Swan“ unberücksichtigt bleiben.

Umweltbezogene Informationen:

Im Rahmen der öff entlichen Auslegung liegen folgende umweltbezogene Informationen vor:
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Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen, einschließlich der vorgenannten Planunterlagen sowie der Inhalt dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung, liegen sowohl auf der Internetseite des Zweckverbandes „Interkommunaler Gewerbepark Conn Barracks“ 
als auch im Landratsamt Schweinfurt, Zimmer 46 (EG), Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt ebenfalls öff entlich aus. Sie können 
zusätzlich auch in den Gemeinden Geldersheim und Niederwerrn, jeweils in den Rathäusern während der üblichen Öff nungszeiten 
eingesehen werden. Die Inhalte der Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 BauGB zu veröff entlichen Informationen sind auch über 
das zentrale Internetportal des Landes zugänglich.

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchst. e (DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und 
dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der 
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspfl ichten im Bauleitplanver-
fahren“ das ebenfalls öff entlich ausliegt.

Schweinfurt, 19.06.2026

Florian Töpper, Landrat
Verbandsvorsitzender

Apl-l 4104                                    RABl  S. 136

Nichtamtlicher Teil

BUCHBESPRECHUNGEN

Vogel/Klenner

Abwasserabgaberecht in Bayern

116. Aktualisierungslieferung

November 2025

Art.-Nr. 66349116

Preis: 516,60

Carl Link Kommunalverlag

- RZWas 2025
Mit Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz vom 14. März 2025 (BayMBl. 
2025 Nr. 135) trat die RZWAS 2025 (Kennzahl 30.10) am 1. 
April 2025 in Kraft und löst die bisherigen RZWas 2021 ab, deren 
Förderung am 31. März 2025 ausgelaufen ist. Die grundlegen-
de Fördersystematik sowie das Verfahren bleiben weitgehend 
unverändert.

Folgende Eckpunkte haben sich geändert:

-  Aufhebung der Härtefallschwellen im Raum mit besonderem 
Handlungsbedarf,

-  Umstellung der Förderung für Verbundleitungen und Verbund-
kanäle. 

-  Werden Mehrleistungen und Mehrkosten von über 10 % nicht 
gemeldet, entfällt die Förderung für die darüberhinausgehenden 
Kosten.

-  Die Teilnahme an einem Benchmarking-Projekt fällt als För-
derkriterium weg.

- Sachverständigenverordnung Wasser
Durch § 1 der Verordnung vom 27. Mai 2025 (GVBl. 2026 S. 
166 - Inkrafttreten: 1. Juli 2025) wurde die Sachverständigen-

verordnung Wasser - VPSW (Kennzahl 31.40) geändert.

Die Listen der privaten Sachverständigen in der Wasserwirtschaft 
(PSW) hat das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) im In-
ternet als pdf-Dateien veröff entlicht (siehe Fußnote 1 Seite 1 zu 
Kennzahl 31.40).

- Reform des Abwasserabgabenrechtes (Kennzahl 11.00)
Ein Reformbedarf der Abwasserabgabe durch Anpassung an ge-
änderte technische, rechtliche und umweltpolitische Rahmenbe-
dingungen wird seit Langem diskutiert. Die Absicht des Deut-
schen Bundestages, das Abwasserabgabengesetz so zu ändern, 
dass die Abgabe nicht mehr nach der zugelassenen Schmutzfracht 
(Überwachungswertesystem und Bescheidlösung), sondern nach 
der gemessenen Schmutzfracht (Messlösung) ermittelt wird, wur-
de jedoch bis heute nicht realisiert. Mit einer Reform des Abwas-
serabgabengesetzes wird in dieser Legislaturpeiode wohl auch 
nicht mehr zu rechnen sein. Im Koalitionsvertrag fehlen hierzu im 
Gegensatz zur Vorgängerregierung Aussagen bzw. Festlegungen.

Bonengel/Kitzeder

Verwaltungsgemeinschaft und Zweckverbände 

78. Aktualisierungslieferung

Januar 2026

Art.-Nr. 67075078

Preis: 521,25 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Mit dieser Lieferung erhalten Sie eine Überarbeitung der fol-
genden Kennzahlen: 03, 07, 10.04, 10.06, 10.10, 11.12, 11.25, 
13.05, 21.30, 22.11, 22.15, 23.11, 23.15, 30.00, 30.10, 32.20, 
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33.20, 35.15, 47.10, 48.15, 48.49, 48.50 und 49.20.

SchulRecht PLUS

Berufl iches Schulwesen in Bayern

246. Aktualisierungslieferung

Februar 2026 

Art.-Nr. 66249246

Preis: 467,17 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Mit dieser Aktualisierungslieferung wird das Rechts-ABC im 
Schulbereich um zahlreiche neue Begriff e erweitert. Die Liefe-
rung deckt zentrale Themen des Schulrechts und der Schulorga-
nisation ab und bietet Schulleitungen, Lehrkraften, Schulaufsicht 
und Schulträgern praxisnahe Orientierung zu aktuellen rechtli-
chen Fragestellungen.

Die neuen Beiträge behandeln unter anderem:
• Schulorganisation und Mitwirkung (z.B. „Organisationsverfü-

gung“, „Mitwirkungsgremien“)

• Rechtliche Verfahren und Schutz (z.B. „Rechtliches Gehör“, 
„Meldepfl ichten“)

• Schulalltag und Prävention (z.B. „Anwesenheitspfl icht“, „Mob-
bingprävention“, „Jugendschutz“)

• Digitalisierung und Medien (z.B. „Online-Unterricht“, „You-
tube-Nutzung“, „Öff entlichkeitsarbeit“)

• Personal und Qualifi kation (z.B. „Quereinstieg“, „Zusatzqua-
lifi kation Lehrkräfte“)

Mit dieser Lieferung wächst das Rechts-ABC um zahlreiche pra-
xisrelevante Begriff e, die den aktuellen rechtlichen und schuli-
schen Entwicklungen Rechnung tragen.

Büchner/Pahlke

Kommunalrecht in Bayern

163. Aktualisierungslieferung

Dezember 2025

Art.-Nr. 66136163

Preis: 596,25 Euro

Carl Link Komunalverlag

Die 163. Lieferung bringt u.a. eine vollständige Überarbeitung 
der Erläuterungen zu Art. 56, 57, 84, 108, 111 und 112 GO und 
weitere punktuelle Aktualisierungen.

Graß/Duhnkrack

Umweltrecht in Bayern

227. Aktualisierungslieferung

Februar 2026

Art.-Nr. 66237227

Preis: 795,00 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Mit dieser Lieferung erhalten Sie die Aktualisierung folgender 
Vorschriften:

31.10  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz 
- BImSchG)

33.30  Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (Zu-
stVVerk)

62.33  Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

66.23  Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen 
für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommens-
steuergesetzes (Energetische Sanierungsmaßnahmen-
Verordnung - ESanMV)

66.24  Verordnung zur Ausführung energiewirtschafticher Vor-
schriften (AVEn)

66.44  Bayerische Bauordnung (BayBO)

Klein/Kullmann

Kommunen als Unternehmer

82. Aktualisierungslieferung

Februar 2026

Art.-Nr. 66380082 

Preis: 336,60 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Mit dieser Ergänzungslieferung werden die Vorschriften in al-
len Teilen aktualisiert. Umfassende Überarbeitungen tragen dem 
Rechnung. Auch die aktuelle Diskussion und Fragen aus der Ver-
waltungspraxis waren zu berücksichtigen. Der Schwerpunkt der 
Überarbeitung liegt auf den Erläuterungen zur Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, wobei die Darlegungen zu den Organen 
im Vordergrund stehen. Neu eingefügt wurden die Erläuterun-
gen zum Regiebetrieb als Behörde. Das teilweise aktualisier-
te Literaturverzeichnis berücksichtigt den aktuellen Stand der 
Kommentierung.

In Bezug auf mögliche Einwirkungsmöglichkeiten von Träger-
kommunen auf ihre Beteiligungsunternehmen erfolgen Ausfüh-
rungen im Kontext zur kommunalen Rechnungsprüfung.

Schwenk

Finanzrecht der Kommunen II

Abgabenrecht in Bayern

136. Aktualisierungslieferung

Februar 2026

Art.-Nr. 66386136

Preis: 596,25 Euro

Carl Link Kommunalverlag

Die 136. Lieferung enthält die Rechtsänderungen zum Jahresende 
2025 bei den Gesetzen AO, UStG, EStG sowie die Aktualisierung 
der AEAO und der Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff  (GoBD).


